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Den Autoren ist für ihren ausgezeich-
neten Artikel zu danken, der die immer 
komplexer werdende Thematik über-
sichtlich und umfassend darstellt.

In unserem Patientengut finden sich  
häufig ältere, multimorbide Patienten mit 
einer Schenkelhalsfraktur, die vor ihrem 
Trauma regelmäßig Acetylsalicylsäure 
eingenommen haben. Wir versorgen 
diese Patienten vorzugsweise mit einer 
Spinalanästhesie. Dabei sind wir mit 
dem Problem konfrontiert, dass unfall-
chirurgische Patienten häufig abends ein 
NMH erhalten. 

Im Abschnitt „Niedermolekulare Hepa-
rine (NMH)“ sprechen die Autoren für 
diese Problematik die folgende Emp-
fehlung aus (S. 470): „Wenn Patienten 
Acetylsalicylsäure einnehmen, sollte 
36-42  h vor geplanter Punktion oder 
Katheterentfernung kein prophylaktisch 
dosiertes NMH verabreicht werden; ...“

Auf diese Thematik gehen die Autoren 
auch noch einmal im Abschnitt „Throm-
bozytenaggregationshemmer“ ein und 
geben dort die folgende Empfehlung 
(S. 479): „Werden zusätzlich zu einer 
niedrig-dosierten Acetylaslicylsäure-The- 
rapie weitere antithrombotische Medi‑ 
kamente, z.B. Heparin, NMH, ...verab
reicht, so sollten diese 4-5 HWZ vor 
Punktion/Kathetermanipulation pausiert 
werden.“

Legt man die Halbwertszeit zugrunde, 
die die Autoren in Tabelle 3 (S. 476) mit 
4-6 h für „Niedermolekulare Heparine 
(Prophylaxe)“ angeben, so erhält man 

als Zeitraum für die Pausierung von 
4-5 HWZ ein Minimum von 16 h (4x 
4 h) und ein Maximum von 30 h (5x 
6 h). Dieses Ergebnis steht im Wider-
spruch zu der Empfehlung auf S. 470, 
d.h. man kann der Leitlinie für den 
identischen Tatbestand eine minimale 
Abstandzeit von 16 h (S. 479) sowie 
eine maximale Abstandszeit von 42 h  
(S. 470) zwischen der letzten NMH-Gabe 
und der geplanten Punktion entnehmen. 
Somit stellt sich für den klinisch tätigen 
Anästhesisten die Frage, wann er für den 
Patienten ohne Risiko eine Regional
anästhesie durchführen kann.

Stellungnahme zum Leserbrief

Grundsätzlich gilt, dass aufgrund des 
additiven Effektes auf die Gerinnungs-
hemmung bei Kombinationstherapien 
aus Acetylaslicylsäure (ASS) und zusätz-
lichen Antikoagulantien der Sicherheits-
abstand vor neuroaxialen Punktionen/ 
Katheterentfernungen von 2 HWZ (ohne 
ASS-Komedikation) – als Faustregel – auf 
4-5 HWZ verlängert wird. Während die 
Restaktivität des Antikoagulans nach 2  
HWZ noch 25% beträgt, beträgt die Rest- 
aktivität nach 4-5 HWZ noch 3,1-6,2% 
und erscheint somit vernachlässigbar.

Dr. med. Ulrich v. Hintzenstern
Abteilung für Anästhesie 
Klinikum Forchheim 
Krankenhausstraße 10 
91301 Forchheim, Deutschland

In dem Abschnitt „Allgemeine Aspekte 
im Umgang mit antithrombotischer 
Medikation bei geplanten neuroaxialen 
Blockaden“ wird erwähnt, dass bei 
älteren Antikoagulantien aufgrund lang-
jähriger Erfahrung oder ausreichender 
Datenlage häufig von dieser Faustregel 
abgewichen wird. So auch bei Kombi-
nationstherapien von Acetylsalicylsäure 
und NMH. 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung 
und geringen Komplikationsrate im 
Umgang mit Kombinationstherapien aus 
niedrigdosierter Acetylsalicylsäure (bis 
100 mg/d) und zusätzlicher Antikoagu-
lation mit NMH ist das bereits 2007 in 
den Empfehlungen der DGAI publizierte 
Zeitintervall von 36-42 h aufrechterhal-
ten worden. 

Im konkreten Fall bedeutet dies, dass 
bei multimorbiden Patienten mit Schen‑ 
kelhalsfraktur, die zusätzlich zu Acetyl
salicylsäure am Vorabend ein NMH 
erhalten haben, ein Zeitintervall von 16-
30 h zwischen letztmaliger NMH-Gabe 
und rückenmarksnahen Regionalanäs-
thesieverfahren nach heutigem Kennt-
nisstand nicht ausreichend ist. Gerade 
bei älteren multimorbiden Patienten 
mit Niereninsuffizienz akkumulieren 
niedermolekulare Heparine. Bei schwe-
rer Niereninsuffizienz kann die Elimi-
nationshalbwertszeit niedermolekularer 
Heparine auf bis zu 16 h verlängert sein. 

Bis heute bleibt die klinisch inapparente 
Niereninsuffizienz in Kombination mit 
Antikoagulantien ein wesentlicher Risi-
kofaktor für spinale epidurale Hämatome 
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tien mit Ausnahme von unfraktioniertem 
Heparin muss zum jetzigen Zeitpunkt 
von einer neuroaxialen Blockade unter 
zeitgleicher Acetylaslicylsäure-Einnahme  
abgeraten werden. Wird im Rahmen 
einer individuellen Risiko-Nutzen-Ab
wägung dennoch die Indikation zur 
neuroaxialen Blockade gestellt, so soll-
ten 4-5 HWZ zwischen letzter Einnahme 
(z.B. von NOAK oder Hirudinen) und 
Punktion/Katheterentfernung eingehal-
ten werden.

Auf Seite 469 heißt es in der Empfehlung 
unter unfraktionierte Heparine (UFH): 

„Nach einer blutigen Punktion sollten 
die Zeitintervalle bis zur niedrigdosier-
ten Antikoagulation (z.B. mit 5.000 I.E. 
Heparin s.c.) auf mindestens 2 Stunden 
verlängert werden“. Auch eine niedrig-
dosierte i.v.-Heparinisierung (bis 5.000 
I.E.) ist nach einer Verlängerung des 
Zeitintervalls auf mindestens 2 h nach 
blutiger Punktion möglich, eine Vollhe-
parinisierung hingegen sollte frühestens 
nach 6-12 h erfolgen. 

K. Waurick, Münster

nach rückenmarksnahen Regionalanäs-
thesien. Somit erscheint das Beibehalten 
des Zeitintervalls von 36-42 h auch im 
Hinblick auf eine klinisch inapparente 
Niereninsuffizienz sinnvoll.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gelten 
rückenmarksnahe Regionalanästhesie
verfahren ausschließlich unter Kombi-
nationstherapien aus niedrigdosierter 
Acetylsalicylsäure (bis 100 mg/d) und  
niedermolekularen Heparinen/Fonda- 
parinux unter Berücksichtigung der ver-
längerten Zeitintervalle von 36-42 h als 
sicher. Bei allen anderen Antikoagulan-


